
Wentorf bei Hamburg

Verkehrsberuhigung Berliner Landstraße



Grundlagen für Verkehrsberuhigung

• Verkehrsrechtliche Anordnung einer Tempo-Zone-30 [VwV-StVO Nr. XI zu §45 StVO]
– Die Anordnung erfolgt auf Grundlage einer flächenhaften Verkehrsplanung der Gemeinde, 

Vorfahrtstraßen sind dabei sicherzustellen.

– Durchgangsverkehr ist von geringer Bedeutung

– Die Tempo-30 Zone dient dem Schutz der Wohnbevölkerung, der Fußgänger und Radfahrer

– Die Fahrbahnbreite soll erforderlichenfalls eingeengt werden.

• Dies soll durch Markierung von Senkrecht- oder Schrägparkständen oder Sperrflächen 
erfolgen.

• Von baulichen Maßnahmen dürfen keine Beeinträchtigung von Sicherheit und Ordnung, 
Lärmbelästigung der Anwohner oder Erschwerung des Buslinienverkehrs ausgehen.

– Aufgrund Verkehrssicherheit oder Buslinienverkehr ist an Kreuzungen und Einmündungen 
„rechts vor links“  nicht zwingend umzusetzen. 

– Anordnung ist auf Antrag der Gemeinde vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen und 
Merkmale der StVO und VwV-StVO vorliegen.

Diese Voraussetzungen sind für die Berliner Landstraße noch zu schaffen.

StVO 2013 und VwV-StVO 2009
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05.03.2013 Gemeinde Wasbek - verkehrliche Stellungnahme zum B-Plan Nr. 19



Grundlagen für Verkehrsberuhigung

• Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 2006
– Geschwindigkeitsdämpfung durch fahrdynamisch ausgebildete Maßnahmen

• Teilaufpflasterungen, Plateauaufpflasterungen und Fahrgassenversätze

• Bei Linienbusverkehr sind sie zu vermeiden oder ÖPNV-verträglich zu gestalten.

• Abstand der Maßnahmen 50 m, hier zur Kostenbegrenzung 
100 m gemäß alter Empfehlungen für Erschließungsstraßen

– Versätze wegen ÖPNV und erforderlicher Fahrbahnverengung

• Inselversatz für Begegnungsfall Bus / Bus

• Insellänge für einen Gelenkbus 18 m

– Linksversatz an Kreuzungen zur besseren Erkennbarkeit 

RASt 2006
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Grundlagen für Verkehrsberuhigung

• Bestand der Fahrbahn
– 7,90 m bis 8,00 m

• Planung  der Begegnungsfälle
– beim Parkestreifen

• Regel Pkw / Pkw 4,75 m

• Ausnahme  Lkw / Lkw   5,90 m, mit Nutzung Randstreifen

– beim Inselversatz

• Ausnahme  Bus / Bus getrennt je 3,25 m

Spezifische Querschnitte
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Planung der Maßnahme

• Möglichst geringer baulicher Aufwand zur Reduzierung der Kosten

• Daher Erhalt der vorhandenen Asphaltfahrbahn mit Entwässerungseinrichtungen

• Verwendung eines Systems auf dem vorhandenen Bestand, z.B. Fa. Lüft

Abschnitt Berliner Landstraße
2
2.1



Planung der Maßnahme

• Die Maßnahmen wurden mit Verkehrsaufsicht, Polizeidirektion und für den 
Knotenpunkt Berliner Landstraße / Ostring / Südring zusätzlich dem LBV-SH 
vorbesprochen und werden von dort mit getragen.

• Die Vorschläge der Polizeidirektion zum Knotenpunkt Berliner Landstraße / Ostring 
/ Südring wurden übernommen.

• Die Maßnahme sollte von Osten her begonnen werden.

Vorabstimmung mit Behörden
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